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RS OGH 1989/6/5 15Os37/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1989

Norm

StGB §156

Rechtssatz

Verringerung von Gesellschaftsvermögen: Für die Verwirklichung des Tatbestandes nach § 156 StGB ist es ohne

Belang, ob die Gläubiger einer GmbH durch Beiseitescha6en von barem Gesellschaftsvermögen oder durch eine

buchhalterisch verdeckte Reduzierung der Gesellschaftsforderung auf Einzahlung des Stammkapitals (§ 63 GmbhG)

um den gleichen Betrag an ihren Befriedigungsrechten geschädigt wurden.
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